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Staats- und Gemeindeverwaltung"

Nr. 3 März 1976
73. Jahrgang

Schweizerische Konferenz für öffentliche Fürsorge

Reservieren Sie sich die Zeit vom 23. bis 25. September 1976 zur Teilnahme am
diesjährigen Weiterbildungskurs in Weggis.

69. Schweizerische Konferenz für öffentliche Fürsorge

Dienstag, 18. Mai 1976, in St. Gallen (Stadttheater)

09.23 Uhr Ankunft des Zuges von Zürich; vor dem Bahnhof St. Gallen stehen Auto¬
busse der Verkehrsbetriebe für die Fahrt nach dem Stadttheater bereit.

09.45 Uhr Beginn

Traktanden

1. Eröffnung der Konferenz durch den Präsidenten, Rudolf Mittner,
Chef des Sozialamtes der Stadt Chur

2. Begrüssung der Konferenzteilnehmer durch Herrn Regierungsrat Edwin
Koller, Vorsteher des Departementes des Innern des Kantons St. Gallen

3. Begrüssung durch Herrn Stadtrat G. Enderle, Vorstand der Verwaltung
der sozialen Dienste der Stadt St. Gallen

4. Statutarische Geschäfte

a) Tätigkeitsbericht des Präsidenten
b) Ersatzwahl eines Revisors
c) Jahresrechnung, Revisionsbericht und Budget

Programm der Jahrestagung
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5. a) Soziale Bedürfnisse — Soziale Dienste
Referat von Frau Stadträtin Dr. Emilie Lieberherr, Vorstand des

Sozialamtes der Stadt Zürich

b) Soziale Dienste — Modelle und Experimente
Referat von Frau Regula Ettlin, Leiterin der Informationsstelle für
Sozialdienste im Kanton Zürich

12.00 Uhr Apéritif im Foyer des Stadttheaters
Konzert der Polizeimusik der Stadt St. Gallen

12.45 Uhr Mittagessen im Restaurant Schützengarten

14.30 Uhr Abfahrt ab Restaurant Schützengarten mit Bussen der Städt. Verkehrs¬
betriebe St. Gallen nach St. Fiden

14.57 Uhr Abfahrt ab St. Gallen-St. Fiden mit der Bodensee—Toggenburg-Bahn

15.12 Uhr Ankunft in Flerisau

15.18 Uhr Abfahrt ab Herisau mit der Appenzeller-Bahn

15.46 Uhr Ankunft in Appenzell, freier Ausgang

17.02 Uhr Abfahrt ab Appenzell mit der St. Gallen—Gais—Appenzell-Bahn

17.48 Uhr Ankunft in St. Gallen (Hauptbahnhof)

18.01 Uhr Abfahrt des Extrazuges Richtung Zürich (Gleis 2)

19.07 Uhr Ankunft in Zürich (Gleis 10)

Hinfahrt Rückfahrt

Zürich Gleis 7 ab 8.16 St. Gallen Gleis 2 ab

Zürich Oerlikon an/ab 9.22/23 Wil an/ab
Winterthur an/ab 8.39/40 Winterthur an/ab
Wil an/ab 9.00/01 Wallisellen an/ab
St. Gallen Gleis 3 an 9.23 Zürich Oerlikon an/ab

Zürich Gleis 10 an

Administratives Anmeldungen sind bis spätestens 1. Mai 1976 an den Quästor, Herrn
Josef Huwiler, Fürsorgesekretär beim Fürsorgedepartement des Kantons
Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern, zu richten.

Preis der Tagungskarte: Fr. 40.—, eingeschlossen Mittagessen, Bus-
und Bahnfahrten.
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Die Tagungskarten werden ab 08.45 Uhr bis Konferenzbeginn im
Foyer des Stadttheaters abgegeben.

Parkplätze sollten in der Umgebung des Stadttheaters genügend zur
Verfügung stehen.

Wir hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung auch an dieser Jahrestagung. Herzlich
willkommen in St. Gallen!

Für den Vorstand der

Schweizerischen Konferenz für öffentliche Fürsorge

Der Präsident : RudolfMittner Der Aktuar : Alfred Kropfli

Eintritt ins Altersheim — ein freier Entschluss?

Theo Meierhofer, Leiter des Sekretariates für Heimfürsorge des Fürsorgeamtes der Stadt Zürich

Gegenwärtig werden in sehr vielen Gemeinden gemeinnützige und öffentliche Altersheime
geplant, gebaut und eröffnet. Die grosszügig konzipierten, modernen Altersheime erfüllen
ihre Träger zu Recht mit Genugtuung. Man spricht vom Altershotel und meint, es müsste
für die Betagten eine reine Freude sein, darin eine Unterkunft zu beziehen. Dies ist aber
ein grundlegender Irrtum. Denn die Betagten wünschen sich im allgemeinen vorerst, nicht
darauf angewiesen zu sein, in ein Heim eintreten zu müssen. Sie melden sich vielfach nur
vorsorglich für eine Aufnahme an, da sie befürchten, dass sie eines Tages nicht mehr ohne
Hilfe auskommen könnten. Zum definitiven Eintritt sind nicht einmal alle die bereit, die
wirklich nicht mehr allein für sich sorgen können und zu verwahrlosen beginnen. Für die,
die bereit sind, handelt es sich in den meisten Fällen um einen sehr schweren Entschluss,
der ohne einfühlende und zielgerichtete Mitwirkung der Umgebung kaum getroffen
werden kann.

Worin soll diese Mitwirkung bestehen? Ein wichtiger Grundsatz fordert, das
Selbstbestimmungsrecht des Mitmenschen zu wahren. Um selber bestimmen und entscheiden zu
können, muss er aber weitgehend frei sein; in erster Linie frei sein von Ängsten und
Vorurteilen. Gerade dies aber trifft für den Grossteil der Betagten nicht zu, die sich vor die
Frage eines Heimeintrittes gestellt sehen. Die meisten stehen vor einer grossen psychischen
Hürde, die sie allein nicht übersteigen können. Neben vielen individuellen Vorbehalten
wären zu nennen :

- Die Angst, mit dem Heimeintritt den voraussichtlich letzten Schritt zu tun.

- Das Heimbild ihrer Jugend: Armenhaus, versorgt, entrechtet und abgeschoben zu sein.

— Die Angst, das vertraute Haus, die vertraute Strasse zu verlassen, alle die vertrauten
Gesichter nicht mehr zu sehen von Leuten, zu denen keine eigentliche Beziehung
besteht, die man aber grüsst und mit denen man gelegentlich ein paar Worte wechselt.

— Die Aufgabe der Selbständigkeit : Keinen Raum mehr haben, den man hinter sich in
der Gewissheit abschliessen kann, dass ihn ohne eigenes Zutun niemand betreten wird.
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